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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.07.1991

Norm

ABGB §521 C

Rechtssatz

Das Recht des Ausgedingsberechtigten, eine Person in die Ausgedingswohnung aufzunehmen, gilt nicht für nur

scheinbare Lebensgefährten, also wenn nur eine 4üchtige Bekanntschaft vorliegt, und zu vermuten ist, daß einer

Person mit der Möglichkeit des Wohnens nur eine Gefälligkeit gewährt werden soll. Damit würde eine unzulässige

Ausweitung des Wohnrechtes gegenüber dem Eigentümer geschaffen werden.
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